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Ordnung der Universität Bremen über die Feststellung der Gleichwertigkeit im Ausland erwor-
bener Hochschulzugangsberechtigungen gem. § 33 Abs. 1 Nr. 5 und ausländische Bildungs-

nachweise zum konsekutiven Master gemäß § 33 Abs. 6 BremHG 

Vom 10.04.20191 

Der Rektor der Universität hat am 29.04.2019 gemäß § 110 Absatz 3 des Bremischen Hochschulge-
setzes (BremHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 09. Mai 2007 (Brem.GBl. S. 339), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 05.03.2019 (Brem.GBl. S. 71), die auf Grund von § 80 
i.V.m § 33 Abs. 1 Nr. 5 und Abs. 6 BremHG vom Akademischen Senat der Universität Bremen am
10.04.2019 beschlossene Ordnung der Universität Bremen in der nachstehenden Fassung genehmigt.

§ 1

Anwendungsbereich 

(1) Eine im Ausland erworbene Hochschulzugangsberechtigung berechtigt zu einem Studium an
der Universität Bremen, sofern sie nach einer Entscheidung der Universität allein oder in Verbindung 
mit anderen Zugangsvoraussetzungen einem Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife nach § 33 Ab-
satz 1 Nummer 1 Bremisches Hochschulgesetz gleichwertig ist. 

(2) Eine im Ausland erworbene Masterzugangsberechtigung berechtigt zur Aufnahme eines kon-
sekutiven Masterstudiums an der Universität Bremen, sofern sie nach einer Entscheidung der Univer-
sität allein oder in Verbindung mit anderen Zugangsvoraussetzungen einem abgeschlossenen berufs-
qualifizierenden Hochschulstudium nach § 33 Absatz 6 Bremisches Hochschulgesetz gleichwertig ist. 

(3) Die Prüfung der Gleichwertigkeit gemäß § 1 Absatz 1 und Absatz 2 erfolgt im Rahmen des
Bewerbungsverfahrens für ein Studium an der Universität Bremen. 

§ 2

Verfahren 

(1) Für die Immatrikulation in ein grundständiges Studium sind innerhalb der Annahmefristen fol-
gende Unterlagen beim Sekretariat für Studierende der Universität Bremen einzureichen: 

 Amtlich beglaubigte Kopien der Schul- und Schulabschlusszeugnisse mit einer Liste der
Einzelnoten (Landessprache und deutsche Übersetzung)

 Amtlich beglaubigte Kopien von einer Hochschulaufnahmeprüfung (Landessprache und
deutsche Übersetzung), soweit vorhanden

 Amtlich beglaubigte Kopien von Studienleistungen/Transcript of Records (Landessprache
und deutsche Übersetzung), soweit vorhanden

 Amtlich beglaubigte Kopie eines Abschlusszeugnisses eines Studiums (Landessprache
und deutsche Übersetzung), soweit vorhanden

Die Übersetzung muss von einem/r in Deutschland vereidigten Dolmetscher/in / Übersetzer/in vorge-
nommen werden oder von der Deutschen Botschaft beglaubigt sein. 

Dokumente, die in der englischen Sprache verfasst sind, müssen nicht übersetzt werden. 

Für die Bewerbung und Teilnahme am Einschreib- oder Vergabeverfahren sind diese Nachweise in-
nerhalb der Bewerbungsfristen im Online-Bewerbungsportal elektronisch bereitzustellen.  

(2) Für die Immatrikulation in einen konsekutiven Masterstudiengang sind folgende Unterlagen
beim Sekretariat für Studierende der Universität Bremen einzureichen: 

 Amtlich beglaubigte Kopien von einer Hochschulaufnahmeprüfung (Landessprache und
deutsche Übersetzung), soweit vorhanden

 Amtlich beglaubigte Kopien von Studienleistungen/Transcript of Records (Landessprache
und deutsche Übersetzung), soweit vorhanden

1 In der Fassung der Änderungsordnung vom 16.11.2022; genehmigt durch die Rektorin am 22.11.2022. 
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 Amtlich beglaubigte Kopie eines Abschlusszeugnisses eines Studiums (Landessprache
und deutsche Übersetzung), soweit vorhanden
Die Übersetzung muss von einem/r in Deutschland vereidigten Dolmetscher/in / Überset-
zer/in vorgenommen werden oder von der Deutschen Botschaft beglaubigt sein.

 Amtlich beglaubigte Kopien der weiteren gemäß jeweiliger Aufnahme- bzw. Zugangsord-
nung genannten Nachweise.

Dokumente, die in der englischen Sprache verfasst sind, müssen nicht übersetzt werden. 

Für die Bewerbung und Teilnahme am Einschreib- oder Vergabeverfahren sind diese Nachweise in-
nerhalb der Bewerbungsfristen im Online-Bewerbungsportal elektronisch bereitzustellen.  

(3) Bewerberinnen und Bewerber aus Ländern, in denen an der Deutschen Botschaft eine Aka-
demische Prüfstelle (APS) eingerichtet ist, müssen zusätzlich die Original Bescheinigung der Prüfstel-
le (APS-Zertifikat) beibringen. 

(4) Die Universität Bremen ist berechtigt, weitere Unterlagen anzufordern.

§ 3

Grundsätze der Bewertung und Anerkennung 

(1) Die Prüfung der Gleichwertigkeit der im Ausland erworbenen Hochschulzugangsberechtigung
und ausländischen Bildungsnachweisen gem. § 33 Abs. 6 BremHG richtet sich nach den Bewertungs-
vorschlägen der Zentralstelle für das ausländische Bildungswesen beim Sekretariat der Ständigen 
Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland und erfolgt durch einen 
Abgleich mit dem Informationssystem zur Anerkennung und Bewertung ausländischer Bildungssyste-
me „www.anabin.de“. Die Einstufung richtet sich nach den dort enthaltenen Bewertungsvorschlägen.  

(2) Liegt kein eindeutiger Bewertungsvorschlag vor, kann sich die Universität Bremen vor einer
Entscheidung weiterer Erkenntnismittel bedienen und dabei insbesondere Stellungnahmen der Zent-
ralstelle für das ausländische Bildungswesen (ZaB) einholen. 

(3) Die Universität Bremen kann die Vorprüfung der Gleichwertigkeit durch eine zentrale Stelle
vornehmen lassen (z.B. UNI-ASSIST). Der Bewertungsvorschlag ist Grundlage einer Entscheidung 
durch die Universität Bremen.  

§ 4

Berechnung der Gesamt- oder Durchschnittsnote 

Soweit für die Aufnahme des angestrebten Studiums die Berechnung einer Gesamt- oder Durch-
schnittsnote erforderlich ist, wird sie nach der Vereinbarung über die Festsetzung der Gesamtnote bei 
ausländischen Hochschulzeugnissen, Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 15. März in der 
Fassung vom 18. November 2004, in der jeweils geltenden Fassung und nach weiteren dazu in der 
Behördenversion der Datenbank www.anabin.de veröffentlichten Regelungen zur Notenberechnung 
ermittelt. 

§ 5

Inkrafttreten 

Diese Ordnung tritt mit der Genehmigung durch den Rektor in Kraft. 

Bremen, den 29.04.2019  Der Rektor der Universität Bremen 
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Aufnahmeordnung für den Masterstudiengang „Digital Media and Society“ 
an der Universität Bremen 

Vom 16. November 2022 

Die Rektorin der Universität Bremen hat am 17. November 2022 nach § 110 Absatz 3 des 
Bremischen Hochschulgesetzes (BremHG) i.V.m. § 33 Absatz 6 BremHG in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 9. Mai 2007 (Brem.GBI. S. 339), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 29. März 2022 (Brem.GBl. S. 159), und § 3 Absatz 2 des Bremischen Hoch-
schulzulassungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. November 2010 
(Brem.GBl. S. 545), zuletzt geändert durch Geschäftsverteilung des Senats vom 20. Oktober 
2020 (Brem.GBl. S. 1172), die Aufnahmeordnung für den Masterstudiengang „Digital Media 
and Society“ in der nachstehenden Fassung genehmigt. 

§ 1

Aufnahmevoraussetzungen und -verfahren 

(1) Aufnahmevoraussetzungen für den Masterstudiengang „Digital Media and Society“ sind:

a. Ein erster berufsqualifizierender Hochschulabschluss in einem der folgenden
Studiengänge:

− Kommunikations- und Medienwissenschaft,
− Kulturwissenschaft,
− Digitale Medien,

oder in einem Studiengang, der keine wesentlichen Unterschiede in Inhalt, Umfang 
und Anforderungen zu den vorgenannten erkennen lässt, mit Studienleistungen im 
Umfang von mindestens 180 Leistungspunkten (Credit Points = CP) nach dem Euro-
pean Credit Transfer and Accumulation System (ECTS), oder Leistungen, die keine 
wesentlichen Unterschiede in Inhalt, Umfang und Anforderungen zu jenen erkennen 
lassen. 

b. Eine Mindestnote von 2,3 als Gesamtnote des vorangegangenen Abschlusses bzw.
des zum Zeitpunkt der Bewerbung erreichten Notendurchschnitts (mind.130 CP).

c. Im vorangegangenen Studium sind zum Zeitpunkt der Bewerbung mindestens 40 CP
in der Kommunikations- und Medienwissenschaft nachzuweisen. Insbesondere sind
disziplinäre Kenntnisse in Kommunikations- und Medienwissenschaft nachzuweisen,
erstens im Bereich der kommunikations- und medienwissenschaftlichen Methoden-
ausbildung, zweitens im Bereich der Kommunikator-/Journalismus-/Inhaltsforschung
und drittens im Bereich der Nutzungs-/Aneignungs-/Rezeptions-/Wirkungsforschung.

d. Kenntnisse der englischen Sprache, die mindestens dem Niveau C1 des Gemein-
samen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER) entsprechen. Der Nach-
weis ist auch erbracht, wenn Bewerberinnen und Bewerber ihre Hochschulzugangs-
berechtigung oder den letzten Hochschulabschluss in englischer Sprache erworben
haben.

e. Ein Motivationsschreiben von maximal zwei Seiten in englischer Sprache, das das
besondere Interesse am Masterstudiengang „Digital Media and Society“ begründet
und Angaben zu den folgenden Punkten enthalten soll:
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− Darstellung der bisherigen kommunikations- und medienwissenschaftlichen
Studien- und ggf. Forschungserfahrungen;

− Darstellung der bisherigen beruflichen Erfahrungen;
− Begründung des Interesses am Studiengangsprofil des Masterstudiengangs

„Digital Media and Society“;
− Begründung des Interesses am Profil des Forschungsumfelds des Masterstudi-

engangs „Digital Media and Society“;
− Darstellung der eigenen Studieninteressen im Masterstudiengang „Digital Media

and Society“;
− Darstellung der angestrebten beruflichen Orientierung.

(2) Über die Anerkennung von Leistungen bzw. Studiengängen nach Absatz 1 Buchstaben a
und c entscheidet die Auswahlkommission.

(3) Die Bewerbung kann auch erfolgen, wenn das vorangegangene Studium bis zum Bewer-
bungsschluss eines Jahres noch nicht abgeschlossen ist, jedoch Studien- und Prüfungsleis-
tungen im Umfang von mindestens 130 CP erbracht worden sind. Erfüllt die Bewerbung die
weiteren Aufnahmevoraussetzungen nach § 1 Absatz 1 Buchstaben a, b, c, d und e, kann
die Zulassung unter der Bedingung erfolgen, dass alle Studien- und Prüfungsleistungen für
den ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss spätestens zwei Wochen nach
Lehrveranstaltungsbeginn des Masterstudiengangs erbracht sind. Die entsprechenden
Urkunden und Zeugnisse, die zugleich das Bestehen der Abschlussprüfung nachweisen,
sind in diesem Fall bis spätestens zum 31. Dezember desselben Jahres einzureichen.

(4) Das Sekretariat für Studierende überprüft das Vorhandensein der formalen Aufnahmevo-
raussetzungen. Sind die für das Studium erforderlichen Aufnahmevoraussetzungen erfüllt, so
wird die Bewerberin oder der Bewerber für das Studium zugelassen, sofern die Anzahl der
Bewerbungen die Zulassungszahl gemäß § 4 Absatz 1 nicht übersteigt.

§ 2

Semesterbeginn 

Bewerberinnen und Bewerber für den Masterstudiengang „Digital Media and Society“ werden 
zum jeweiligen Wintersemester der Universität Bremen zugelassen. Semesterbeginn ist der 
1. Oktober. Fortgeschrittene werden zum jeweiligen Sommersemester und Wintersemester
zugelassen, Semesterbeginn ist der 1. April bzw. der 1. Oktober.

§ 3

Form und Frist der Anträge 

(1) Die Bewerbung und die Nachweise gemäß § 1 sind bis zum Bewerbungsschluss
elektronisch einzureichen. Näheres ergibt sich aus den Webseiten der Universität Bremen
www.uni-bremen.de/master.

(2) Zur Immatrikulation, spätestens aber zwei Wochen nach Lehrveranstaltungsbeginn des
Masterstudiengangs, sind die in Absatz 3 genannten Nachweise in Papierform und, soweit
es sich um Kopien offizieller Dokumente handelt, in amtlich beglaubigter Form einzureichen.
Von Unterlagen, die nicht in deutscher oder englischer Sprache verfasst sind, sind amtlich
beglaubigte Übersetzungen beizufügen. Es können nur amtliche Beglaubigungen von deut-
schen Behörden akzeptiert werden. Die Übersetzungen müssen von einem vereidigten Über-
setzungsbüro vorgenommen oder verifiziert sein.
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(3) Folgende Nachweise sind in Papierform vorzulegen:

− Annahmeerklärung,
− Nachweise aller in § 1 bestimmten Aufnahmevoraussetzungen,
− Darstellung des bisherigen Studienverlaufs (Studien- und Prüfungsleistungen in CP,

Transcript of Records oder vergleichbares Dokument),
− ein Motivationsschreiben gemäß § 1 Absatz 1 Buchstabe f.

(4) Der Bewerbung einer oder eines Fortgeschrittenen muss der Nachweis von für den
Master anrechenbaren Studienleistungen im Umfang von mindestens 10 CP beigefügt
werden:

− Für eine Bewerbung als Fortgeschrittene oder Fortgeschrittener zum Sommersemes-
ter ist dieser Nachweis bei Zulassungsbeschränkung des Studiengangs bis zum
15. Januar, bei nicht zulassungsbeschränkten Studiengängen bis zwei Wochen nach
Lehrveranstaltungsbeginn des Masterstudiengangs einzureichen.

− Für eine Bewerbung als Fortgeschrittene oder Fortgeschrittener zum Wintersemester
ist dieser Nachweis bei Zulassungsbeschränkung des Studiengangs bis zum
15. März, bei nicht zulassungsbeschränkten Studiengängen bis zwei Wochen nach
Lehrveranstaltungsbeginn des Masterstudiengangs einzureichen.

(5) Bewerbungsschluss für das Wintersemester ist der 15. März und für das Sommersemes-
ter (nur für Fortgeschrittene) der 15. Januar.

§ 4

Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber 

(1) Die Zahl der Studienplätze kann beschränkt werden und wird ggf. jährlich neu festge-
setzt. Übersteigt die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber, die die Aufnahmevorausset-
zungen nach § 1 erfüllen, die vorhandenen Kapazitäten, dann wird eine Rangfolge gemäß
Absatz 2 gebildet, nach der die Studienplätze vergeben werden.

(2) Eine Auswahlkommission gemäß § 5 bewertet die Bewerbungsunterlagen auf der
Grundlage des in Absatz 3 dargestellten Bewertungsschemas.

(3) In dem Bewertungsschema werden für die Rangfolgenbildung bis zu 100 Punkte
vergeben. Folgende Auswahlkriterien werden gewichtet und bewertet:

a. Maximal 50 Punkte: Gesamtnote des vorangegangenen Abschlusses bzw. des zum
Zeitpunkt der Bewerbung erreichten Notendurchschnitts (mindestens 130 CP). Dabei
werden die Noten gemäß den gängigen Rundungsregeln auf eine Stelle nach dem
Komma gerundet und wie folgt in Punkte umgerechnet:

− 1,0 - 1,3 50 Punkte 
− 1,4 - 1,5 40 Punkte 
− 1,6 - 2,0 30 Punkte 
− 2,1 - 2,3 20 Punkte 

b. Maximal 30 Punkte: Note der einschlägigen Studienschwerpunkte mit kommunikati-
ons- und medienwissenschaftlichem Inhalt im Erststudium (siehe § 1 Absatz 1 Buch-
stabe c). Dabei werden die Noten gemäß den gängigen Rundungsregeln auf eine
Stelle nach dem Komma gerundet und wie folgt in Punkte umgerechnet:
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− 1,0 - 1,5 30 Punkte 
− 1,6 - 2,0 25 Punkte 
− 2,1 - 2,5 20 Punkte 
− 2,6 - 3,0 15 Punkte 
− 3,1 - 3,5 10 Punkte 
− 3,6 - 4,0   5 Punkte 

c. Maximal 20 Punkte: Motivationsschreiben (Begründung des Interesses am
Studiengang), Bewertung der Angaben zu den Punkten gemäß § 1 Absatz 1
Buchstabe e.

(4) Die Auswahlkommission bildet auf Grundlage der nach Absatz 3 vorgenommenen
Bewertung der Bewerbungsunterlagen eine Rangfolge für die Zulassung.

(5) Eine Auswahl nach Härtegesichtspunkten ist möglich. Die Studienplätze der Härtequote
(5 v. H.) werden auf Antrag an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, für die die Nichtzu-
lassung eine außergewöhnliche Härte bedeuten würde. Eine außergewöhnliche Härte liegt
vor, wenn besondere soziale oder familiäre Gründe in der Person der Bewerberin oder des
Bewerbers die sofortige Aufnahme des Studiums zwingend erfordern. Die Rangfolge wird
durch den Grad der außergewöhnlichen Härte bestimmt.

(6) Über die Zulassung zum Studium und Widersprüche gegen ablehnende Bescheide
entscheidet die Rektorin oder der Rektor der Universität Bremen.

§ 5

Auswahlkommission 

Zur Wahrnehmung der durch diese Ordnung zugewiesenen Aufgaben wird eine Auswahl-
kommission eingesetzt. Die Mitglieder werden vom Fachbereichsrat benannt. Die Auswahl-
kommission besteht aus 

− 3 im Studiengang tätigen Hochschullehrenden,
− 1 akademischen Mitarbeitenden und
− 1 Studierenden.

Die Amtszeit der Hochschullehrenden und der akademischen Mitarbeitenden in der Auswahl-
kommission beträgt zwei Jahre, die Amtszeit der Studierenden ein Jahr. Alle Mitglieder der 
Kommission sind stimmberechtigt. 

§ 6

Inkrafttreten 

Diese Ordnung tritt mit der Genehmigung durch die Rektorin oder den Rektor in Kraft und gilt 
für die Zulassung ab dem Wintersemester 2023/24. Sie wird im Amtlichen Mitteilungsblatt 
der Universität Bremen veröffentlicht. Die Aufnahmeordnung vom 29. April 2020 tritt mit In-
krafttreten der vorliegenden Ordnung außer Kraft. 

Genehmigt, Bremen, den 17. November 2022 
Die Rektorin 

der Universität Bremen 
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Aufnahmeordnung für den Masterstudiengang  
„Soziologie und Sozialforschung“ an der Universität Bremen 

Vom 16. November 2022 

Die Rektorin der Universität Bremen hat am 17. November 2022 nach § 110 Absatz 3 des 
Bremischen Hochschulgesetzes (BremHG) i.V.m § 33 Absatz 6 BremHG in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 9. Mai 2007 (Brem.GBI. S. 339), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 29. März 2022 (Brem.GBl. S. 159), und § 3 Absatz 2 des Bremischen Hoch-
schulzulassungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. November 2010 
(Brem.GBl. S. 545), zuletzt geändert durch Geschäftsverteilung des Senats vom 20. Oktober 
2020 (Brem.GBl. S. 1172), die Aufnahmeordnung für den Masterstudiengang „Soziologie 
und Sozialforschung“ in der nachstehenden Fassung genehmigt. 

§ 1

Aufnahmevoraussetzungen und -verfahren 

(1) Aufnahmevoraussetzungen für den Masterstudiengang „Soziologie und Sozialforschung“
sind:

a. ein erster berufsqualifizierender Hochschulabschluss in einem sozialwissenschaftli-
chen Studiengang oder einem Studiengang, der keine wesentlichen Unterschiede in
Inhalt, Umfang und Anforderungen zu jenem erkennen lässt, mit Studienleistungen im
Umfang von mindestens 180 Leistungspunkten (Credit Points = CP) nach dem Euro-
pean Credit Transfer and Accumulation System (ECTS), oder Leistungen, die keine
wesentlichen Unterschiede in Inhalt, Umfang und Anforderungen zu jenen erkennen
lassen.

b. Ein Gesamtdurchschnitt von mindestens 2,5 zum Zeitpunkt der Bewerbung (mindes-
tens 130 CP).

c. Der Nachweis von mindestens 30 CP im Bereich der standardisierten und bzw. oder
nicht standardisierten Erhebungs- und Auswertungsmethoden der empirischen Sozial-
forschung, die in einem Erststudium erbracht wurden und durch benotete Prüfungs-
leistungen in Lehrveranstaltungen mit entsprechendem Inhalt nachzuweisen sind.

d. Deutschkenntnisse, die die für die Universität Bremen allgemein geltenden Vorausset-
zungen bezüglich deutscher Sprachkenntnisse gemäß der „Ordnung über den Nach-
weis deutscher Sprachkenntnisse an der Universität Bremen“ vom 25. Januar 2012 in
der jeweils geltenden Fassung erfüllen.

e. Ein Motivationsschreiben, welches das besondere Interesse am Studienfach „Soziolo-
gie und Sozialforschung“ begründet und Angaben gemäß § 4 Absatz 3 enthalten soll.

(2) Über die Anerkennung von Leistungen bzw. Studiengängen nach Absatz 1 Buchstaben a
und b und über die Bewertung nach Absatz 1 Buchstabe e entscheidet die Auswahlkommis-
sion.

(3) Die Bewerbung kann auch erfolgen, wenn das vorangegangene Studium bis zum Bewer-
bungsschluss eines Jahres noch nicht abgeschlossen ist, jedoch Leistungen im Umfang von
mindestens 130 CP erbracht worden sind. Erfüllt die Bewerbung die weiteren Aufnahmevo-
raussetzungen nach § 1 Absatz 1 Buchstaben a, b, c und e, kann die Zulassung unter der
Bedingung erfolgen, dass alle Leistungen für den ersten berufsqualifizierenden Hochschul-
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abschluss und der Nachweis der Sprachkenntnisse gemäß § 1 Absatz 1 Buchstabe d spä-
testens zwei Wochen nach Lehrveranstaltungsbeginn des Masterstudiengangs erbracht sind. 
Die entsprechenden Urkunden und Zeugnisse, die zugleich das Bestehen der Abschlussprü-
fung nachweisen, sind in diesem Fall bis spätestens zum 31. Dezember desselben Jahres 
einzureichen. 

(4) Das Sekretariat für Studierende überprüft das Vorhandensein der formalen Aufnahme-
voraussetzungen. Sind die für das Studium erforderlichen Aufnahmevoraussetzungen erfüllt,
so wird die Bewerberin oder der Bewerber für das Studium zugelassen, sofern die Anzahl
der Bewerbungen die Zulassungszahl gemäß § 4 Absatz 1 nicht übersteigt.

§ 2

Semesterbeginn 

Bewerberinnen und Bewerber für den Masterstudiengang „Soziologie und Sozialforschung“ 
werden jeweils zum Wintersemester der Universität Bremen zugelassen. Semesterbeginn ist 
der 1. Oktober. Fortgeschrittene werden zum jeweiligen Sommersemester und Wintersemes-
ter zugelassen, Semesterbeginn ist der 1. April bzw. der 1. Oktober. 

§ 3

Form und Frist der Anträge 

(1) Die Bewerbung und die Nachweise gemäß § 1 sind zum Bewerbungsschluss elektronisch
einzureichen. Näheres ergibt sich aus den Webseiten der Universität Bremen unter
www.uni-bremen.de/master.

(2) Zur Immatrikulation, spätestens aber zwei Wochen nach Lehrveranstaltungsbeginn des
Masterstudiengangs, sind die in Absatz 3 genannten Nachweise in Papierform und, soweit
es sich um Kopien offizieller Dokumente handelt, in amtlich beglaubigter Form einzureichen.
Von Unterlagen, die nicht in deutscher oder englischer Sprache verfasst sind, sind amtlich
beglaubigte Übersetzungen beizufügen. Es können nur amtliche Beglaubigungen von deut-
schen Behörden akzeptiert werden. Die Übersetzungen müssen von einem vereidigten Über-
setzungsbüro vorgenommen oder verifiziert sein.

(3) Folgende Nachweise sind in Papierform vorzulegen:

− Annahmeerklärung,
− Nachweise aller in § 1 bestimmten Aufnahmevoraussetzungen,
− Darstellung des bisherigen Studienverlaufs (Leistungen in CP, Transcript of Records

oder vergleichbares Dokument),
− ein Motivationsschreiben gemäß § 1 Absatz 1 Buchstabe e.

(4) Der Bewerbung einer oder eines Fortgeschrittenen muss zudem der Nachweis von für
den Master anrechenbaren Leistungen im Umfang von mindestens 10 CP beigefügt werden:

− Für eine Bewerbung als Fortgeschrittene oder Fortgeschrittener zum Sommersemes-
ter ist dieser Nachweis bei Zulassungsbeschränkung des Studiengangs bis zum
15. Januar, bei nicht zulassungsbeschränkten Studiengängen bis zwei Wochen nach
Lehrveranstaltungsbeginn des Masterstudiengangs einzureichen.

− Für eine Bewerbung als Fortgeschrittene oder Fortgeschrittener zum Wintersemester
ist dieser Nachweis bei Zulassungsbeschränkung des Studiengangs bis zum 15. Juni
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bei nicht zulassungsbeschränkten Studiengängen bis zwei Wochen nach Lehrveran-
staltungsbeginn des Masterstudiengangs einzureichen. 

(5) Bewerbungsschluss für das Wintersemester ist der 15. Juni und für das Sommersemes-
ter (nur für Fortgeschrittene) der 15. Januar. Diese Bewerbungsfristen gelten für Studienan-
fängerinnen und Studienanfänger sowie für Fortgeschrittene. Die angegebenen Fristen sind
Ausschlussfristen.

§ 4

Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber 

(1) Die Zahl der Studienplätze kann beschränkt werden und wird ggf. jährlich neu festge-
setzt. Übersteigt die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber, die die Aufnahmevoraussetzun-
gen nach § 1 erfüllen, die vorhandenen Kapazitäten, wird eine Rangfolge gemäß Absatz 2
gebildet, nach der die Studienplätze vergeben werden.

(2) Eine Auswahlkommission gemäß § 5 bewertet die Bewerbungsunterlagen auf der Grund-
lage des in Absatz 3 dargestellten Bewertungsschemas.

(3) In dem Bewertungsschema werden für die Rangfolgenbildung bis zu 100 Punkte verge-
ben. Folgende Auswahlkriterien werden gewichtet und bewertet:

− Maximal 72 Punkte: Gesamtnote des vorangegangenen Abschlusses oder des zum
Zeitpunkt der Bewerbung erreichten Notendurchschnitts (mind. 130 CP). Dabei wer-
den die Noten gemäß gängiger Rundungsregeln auf eine Stelle nach dem Komma
gerundet und wie folgt in Punkte umgerechnet:

- 1,0 - 1,5 72 Punkte,
- 1,6 - 2,0 60 Punkte,
- 2,1 - 2,5 48 Punkte.

− Maximal 12 Punkte: Nähe des vorliegenden Hochschulabschlusses zum angestreb-
ten Abschluss.

− Maximal 16 Punkte: Motivationsschreiben (Begründung des Interesses am Studien-
gang). Kriterien für die Bewertung des Schreibens sind

a) die spezifische Bezugnahme auf den Studiengang, die eine inhaltliche Auseinan-
dersetzung mit den Schwerpunkten im Studium erkennen lässt,

b) die klare Darlegung der eigenen Vorkenntnisse und Qualifikationen bzw. der
Ziele, die mit dem Studium erreicht werden sollen, insbesondere hinsichtlich des
Zusammenhanges zwischen geplantem Berufsweg und Studiengang,

c) die Übereinstimmung der Studienmotivation mit der Ausrichtung des Studiengan-
ges.

(4) Die Auswahlkommission bildet auf Grundlage der nach Absatz 3 vorgenommenen Bewer-
tung der Bewerbungsunterlagen eine Rangfolge für die Zulassung. Ist die Grenze der Auf-
nahmekapazität erreicht, werden bei Punktgleichheit die Studienplätze unter den Bewerbe-
rinnen und Bewerbern mit gleicher Punktzahl im Losverfahren vergeben.
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(5) Eine Auswahl nach Härtegesichtspunkten ist möglich. Die Studienplätze der Härtequote
(5 v.H.) werden auf Antrag an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, für die die Nichtzu-
lassung eine außergewöhnliche Härte bedeuten würde. Eine außergewöhnliche Härte liegt
vor, wenn besondere soziale oder familiäre Gründe in der Person der Bewerberin oder des
Bewerbers die sofortige Aufnahme des Studiums zwingend erfordern. Die Rangfolge wird
durch den Grad der außergewöhnlichen Härte bestimmt.

(6) Über die Zulassung zum Studium und Widersprüche gegen ablehnende Bescheide
entscheidet die Rektorin bzw. der Rektor der Universität Bremen.

§ 5

Auswahlkommission 

Zur Wahrnehmung der durch diese Ordnung zugewiesenen Aufgaben wird eine Auswahl-
kommission eingesetzt. Die Mitglieder der Auswahlkommission werden vom Fachbereichsrat 
benannt. Sie besteht aus 

− 3 im Studiengang tätigen Hochschullehrenden,
− 1 akademischen Mitarbeitenden und
− 1 Studierenden.

Die Amtszeit der Hochschullehrenden und der akademischen Mitarbeitenden in der Auswahl-
kommission beträgt zwei Jahre, die Amtszeit der studentischen Vertretung ein Jahr. Alle Mit-
glieder der Kommission sind stimmberechtigt. 

§ 6

Inkrafttreten 

Diese Ordnung tritt am Tag nach der Genehmigung durch die Rektorin oder den Rektor in 
Kraft. Sie wird im Amtlichen Mitteilungsblatt der Universität Bremen veröffentlicht und gilt für 
die Zulassung ab dem Wintersemester 2023/24. Die Aufnahmeordnung vom 13. Dezember 
2017 tritt mit Inkrafttreten der vorliegenden Ordnung außer Kraft. 

Genehmigt, Bremen, den 17. November 2022 
Die Rektorin 

der Universität Bremen 
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Aufnahmeordnung für den Masterstudiengang 
„Transnational Law” an der Universität Bremen 

Vom 16. November 2022 

Die Rektorin der Universität Bremen hat am 17. November 2022 nach § 110 Absatz 3 des 
Bremischen Hochschulgesetzes (BremHG) i.V.m. § 33 Absatz 6 BremHG in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 9. Mai 2007 (Brem.GBI. S. 339), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 29. März 2022 (Brem.GBl. S. 159), und § 3 Absatz 2 des Bremischen Hoch-
schulzulassungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. November 2010 
(Brem.GBl. S. 545), zuletzt geändert durch Geschäftsverteilung des Senats vom 20. Oktober 
2020 (Brem.GBl. S. 1172) die Aufnahmeordnung für den Masterstudiengang „Transnational 
Law“ in der nachstehenden Fassung genehmigt. 

§ 1
Zugangsvoraussetzungen und -verfahren 

(1) Zugangsvoraussetzungen für den Masterstudiengang „Transnational Law“ sind:

a) ein erster berufsqualifizierender Hochschulabschluss in einem juristischem Studium
oder in einem Studiengang, der keine wesentlichen Unterschiede in Inhalt, Umfang
und Anforderungen zu jenem erkennen lässt, mit Studienleistungen im Umfang von
mindestens 240 Leistungspunkten (Credit Points = CP) nach dem European Credit
Transfer and Accumulation System (ECTS), oder Leistungen, die keinen wesentli-
chen Unterschied in Inhalt, Umfang und Anforderungen zu jenen erkennen lassen.

b) Kenntnisse der englischen Sprache, die mindestens dem Niveau C1 des Gemeinsa-
men Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER) entsprechen. Der Nach-
weis ist auch erbracht, wenn Bewerberinnen und Bewerber ihre Hochschulzugangs-
berechtigung oder den letzten Hochschulabschluss in englischer Sprache erworben
haben.

c) ein Motivationsschreiben (max. 2 000 Wörter), das das besondere Interesse am
Studiengang „Transnational Law“ begründet.

(2) Über die Anerkennung des Hochschulabschlusses nach Absatz 1 Buchstabe a entschei-
det die Auswahlkommission.

(3) Die Bewerbung kann auch erfolgen, wenn das vorangegangene Studium bis zum Bewer-
bungsschluss eines Jahres noch nicht abgeschlossen ist, jedoch Studien- und Prüfungs-
leistungen im Umfang von mindestens 210 CP erbracht worden sind. Sind die weiteren
Zugangsvoraussetzungen nach Absatz 1 Buchstaben a und c erfüllt, kann die Zulassung
unter der Bedingung erfolgen, dass alle Studien- und Prüfungsleistungen für den ersten
berufsqualifizierenden Hochschulabschluss und der Nachweis der Sprachkenntnisse gemäß
Absatz 1 Buchstabe b spätestens zwei Wochen nach Lehrveranstaltungsbeginn des Master-
studiengangs erbracht sind.

(4) Das Sekretariat für Studierende der Universität Bremen überprüft das Vorhandensein der
formalen Zugangsvoraussetzungen. Sind die für das Studium erforderlichen Zugangsvoraus-
setzungen erfüllt, so erfolgt eine Zulassung, sofern die Anzahl der Bewerbungen die Zulas-
sungszahl gemäß § 4 Absatz 1 nicht übersteigt.
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§ 2 
 

Semesterbeginn 
 

Bewerberinnen und Bewerber für den Masterstudiengang „Transnational Law“ werden 
jeweils zum Wintersemester der Universität Bremen zugelassen. Semesterbeginn ist der 
1. Oktober. Fortgeschrittene werden zum jeweiligen Sommersemester und Wintersemester 
zugelassen, Semesterbeginn ist der 1. April bzw. der 1. Oktober. 
 

§ 3 
 

Form und Frist der Anträge 
 

(1) Der Zulassungsantrag und die Nachweise gemäß § 1 sind bis zum Bewerbungsschluss 
elektronisch einzureichen. Näheres ergibt sich aus den Webseiten der Universität Bremen 
unter www.uni-bremen.de/master. 
 
(2) Zur Immatrikulation, spätestens aber zwei Wochen nach Lehrveranstaltungsbeginn des 
Masterstudiengangs, sind die in Absatz 3 genannten Nachweise in Papierform und, soweit 
es sich um Kopien offizieller Dokumente handelt, in amtlich beglaubigter Form einzureichen. 
Von Unterlagen, die nicht in deutscher oder englischer Sprache verfasst sind, sind amtlich 
beglaubigte Übersetzungen beizufügen. Es können nur amtliche Beglaubigungen von deut-
schen Behörden akzeptiert werden. Die Übersetzungen müssen von einem vereidigten Über-
setzungsbüro vorgenommen oder verifiziert sein. 
 
(3) Folgende Nachweise sind in Papierform vorzulegen: 
 

− Annahmeerklärung, 

− Nachweise aller in § 1 bestimmten Aufnahmevoraussetzungen, 

− Darstellung des bisherigen Studienverlaufs (Studien- und Prüfungsleistungen in CP, 
Transcript of Records oder vergleichbares Dokument). 

 
(4) Der Bewerbung einer oder eines Fortgeschrittenen muss zudem der Nachweis von für 
den Master anrechenbaren Leistungen im Umfang von mindestens 10 CP beigefügt werden: 
 

− Für eine Bewerbung als Fortgeschrittene oder Fortgeschrittener zum Sommersemes-
ter ist dieser Nachweis bei Zulassungsbeschränkung des Studiengangs bis zum 
15. Januar, bei nicht zulassungsbeschränkten Studiengängen bis zwei Wochen nach 
Lehrveranstaltungsbeginn des Masterstudiengangs einzureichen. 
 

− Für eine Bewerbung als Fortgeschrittene oder Fortgeschrittener zum Wintersemester 
ist dieser Nachweis bei Zulassungsbeschränkung des Studiengangs bis zum 
30. April, bei nicht zulassungsbeschränkten Studiengängen bis zwei Wochen nach 
Lehrveranstaltungsbeginn des Masterstudiengangs einzureichen. 

 
(5) Bewerbungsschluss für das Wintersemester ist der 30. April und für das Sommersemes-
ter (nur für Fortgeschrittene) der 15. Januar. 
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§ 4 
 

Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber 
 

(1) Die Zahl der Studienplätze kann beschränkt werden und wird ggf. jährlich neu festge-
setzt. Übersteigt die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber, die die Aufnahmevoraussetzun-
gen nach § 1 erfüllen, die vorhandenen Kapazitäten, wird eine Rangfolge gemäß Absatz 2 
gebildet, nach der die Studienplätze vergeben werden. 
 
(2) Eine Auswahlkommission gemäß § 5 bewertet die Bewerbungsunterlagen auf der Grund-
lage des in Absatz 3 dargestellten Bewertungsschemas. 
 
(3) In dem Bewertungsschema werden für die Rangfolgenbildung bis zu 100 Punkte 
vergeben. Folgende Auswahlkriterien werden gewichtet und bewertet: 
 

a) Maximal 50 Punkte: Gesamtnote des vorangegangenen Abschlusses bzw. des zum 
Zeitpunkt der Bewerbung erreichten Notendurchschnitts (mind. 210 CP). Die Bewer-
berin bzw. der Bewerber mit der besten Gesamtnote erhält 40 Punkte. Dabei werden 
die Noten wie folgt in Punkte umgerechnet: 
 
− 1,0   – 1,60 50 Punkte 
− 1,61 – 2,20 40 Punkte 
− 2,21 – 2,80 30 Punkte 
− 2,81 – 3,40 20 Punkte 
− 3,41 – 4,0 10 Punkte 

 
b) Maximal 10 Punkte: Motivationsschreiben: Kriterien für die Bewertung des Schrei-

bens sind die spezifische Bezugnahme auf den Studiengang, die klare Darlegung der 
eigenen Qualifikation und Ziele, insbesondere hinsichtlich des Zusammenhanges 
zwischen Karriereweg und Studiengang sowie die Übereinstimmung der Studienmoti-
vation mit der Ausrichtung des Studienganges. 
 

c) Maximal 40 Punkte: Einschlägige Studienschwerpunkte mit (fachwissenschaftlichem) 
Inhalt im Erststudium und/oder einschlägige berufliche oder außerberufliche Erfah-
rung. Als derartige Qualifikationen können anerkannt werden: 

− Zweitstudium mit europäischer oder internationaler Ausrichtung, 

− wissenschaftliche Tätigkeit auf einem der Gebiete dieses Studiums, 

− Arbeit oder Praktikum bei einer europäischen oder internationalen Regierungs- 
bzw. Nichtregierungsorganisation, Verwaltungsbehörde oder einer grenzüber-
greifend tätigen Rechtsanwaltskanzlei mit ausgeprägtem europäischen oder 
internationalen Bezug, 

− Arbeit oder Praktikum bei einer inländischen Organisation oder Verwaltungs-
behörde mit ausgeprägtem europäischen oder internationalen Bezug, 

− andere Tätigkeiten mit ausgeprägtem europäischem oder internationalem 
Bezug. 

 
(4) Die Auswahlkommission bildet auf Grundlage der nach Absatz 3 vorgenommenen 
Bewertung der Bewerbungsunterlagen eine Rangfolge für die Zulassung. 
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(5) Eine Auswahl nach Härtegesichtspunkten ist möglich. Die Studienplätze der Härtequote 
(5 v.H.) werden auf Antrag an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, für die die Nichtzu-
lassung eine außergewöhnliche Härte bedeuten würde. Eine außergewöhnliche Härte liegt 
vor, wenn besondere soziale oder familiäre Gründe in der Person der Bewerberin oder des 
Bewerbers die sofortige Aufnahme des Studiums zwingend erfordern. Die Rangfolge wird 
durch den Grad der außergewöhnlichen Härte bestimmt. 
 
(6) Über die Zulassung zum Studium und Widersprüche gegen ablehnende Bescheide 
entscheidet die Rektorin oder der Rektor der Universität Bremen. 
 

§ 5 
 

Auswahlkommission 
 

Zur Wahrnehmung der durch diese Ordnung zugewiesenen Aufgaben wird eine Auswahl-
kommission eingesetzt. Die Auswahlkommission besteht aus: 
 

− 3 im Studiengang tätigen Hochschullehrenden, 
− 1 akademischen Mitarbeitenden und 
− 1 Studierenden. 

 
Die Amtszeit der Hochschullehrenden und der akademischen Mitarbeitenden in der 
Auswahlkommission beträgt zwei Jahre, die Amtszeit der Studierenden ein Jahr. Alle 
Mitglieder der Kommission sind stimmberechtigt. 
 

§ 6 
 

Inkrafttreten 
 

Diese Ordnung tritt mit der Genehmigung durch die Rektorin oder den Rektor in Kraft. Sie 
wird im Amtlichen Mitteilungsblatt der Universität Bremen veröffentlicht. Sie gilt für die 
Zulassung ab dem Wintersemester 2023/24. Die Ordnung über besondere Zugangs-
voraussetzungen vom 23. Juni 2021 tritt mit Inkrafttreten dieser Ordnung außer Kraft. 
 
Genehmigt, Bremen, den 17. November 2022 

Die Rektorin 
der Universität Bremen 
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